
  

Wilde Spekulationen um Steffi Graf

Redaktion lässt jegliche journalistische Sorgfaltspflicht
außer Acht

„Verzweifelter Hilferuf – Steffi Graf – Plötzlich wackelt ihre Traum-Ehe“ titelt ein
Lifestyle-Blatt. Der Bericht über dieses Thema steht im Innenteil und trägt die
Überschrift „Steffi Graf – Ihr Absturz in die Lebenskrise“. Mit einem Blog-Eintrag
äußert sich die ehemalige Tennisspielerin im Dialog mit ihren Fans zu Vorsätzen für
das neue Jahr so: „Wie man das Leben allgemein einen Gang runterschalten
könnte“. Dies wird in der Zeitschrift als „alarmierender Hilferuf“ bezeichnet und führt
zu Spekulationen über Burnout, Eheprobleme und Erkrankungen in Grafs Familie.
Zwei Leser des Blattes kritisieren, dass auf der Basis eines harmlosen Blog-
Eintrages wilde Spekulationen über mögliche Probleme von Steffi Graf verbreitet
werden. Durch die Spekulationen über Krankheiten werde – so die Beschwerdeführer
– auch ihr Persönlichkeitsrecht verletzt. Der Geschäftsführer des Verlages ist der
Auffassung, dass die Veröffentlichung von der Presse- und
Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt sei. Sowohl das Bundesverfassungsgericht als
auch der Bundesgerichtshof hätten in ständiger Rechtsprechung die Bedeutung auch
einer unterhaltenden Presse für die Meinungsbildung betont. Solche Beiträge
könnten die Meinungsbildung möglicherweise sogar nachhaltiger anregen und
beeinflussen als sachbezogene Informationen. Auch überspitzte und spekulative
Äußerungen könnten den Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit beanspruchen. Die
Beiträge gäben die Meinung der Redaktion und des Autors über den
zugrundeliegenden Sachverhalt wieder. Sie seien damit Ausdruck der ausgeübten
Meinungsfreiheit. 

Der Beschwerdeausschuss sieht in der Berichterstattung einen Verstoß gegen die
Ziffern 1 (Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde) und 2 (Journalistische
Sorgfaltspflicht) des Pressekodex. Er spricht eine öffentliche Rüge aus. Der
Veröffentlichung fehlt jegliche Faktengrundlage. Die Zeitschrift nimmt einen
Blogeintrag von Steffi Graf, in dem es darum geht, wie man das Leben einen Gang
runterschalten könne, zum Anlass für wilde Spekulationen über mögliche Probleme
des ehemaligen Tennisstars. In den Raum gestellt werden dabei Eheprobleme, aber
auch mögliche gesundheitliche Schicksalsschläge im Hinblick auf Angehörige ihrer
Familie. Eine Basis für diese Vermutungen gibt es nicht. Der Artikel liefert nicht den
geringsten Hinweis, dass an den Spekulationen möglicherweise etwas dran sein
könnte. Die Berichterstattung ist unwahrhaftig. Die Redaktion hat jegliche
journalistische Sorgfaltspflicht außer Acht gelassen. (0334/13/2)
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Veröffentlicht am: 01.01.2013
Gegenstand (Ziffer): Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde (1); Sorgfalt
(2);
Entscheidung: öffentliche Rüge 
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